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bereit, Marktstrategie zu treiben. Würde er als Anbieter etwa eine Sperre 

gegenüber einem Nachfrager aussprechen, so würde er nur sich selbst sc}iä 

digen. Über diese Frage herrscht jetzt Klarheit. 

Wesentlich ist, daß im Verlauf der Kämpfe das Kostenprinzip nicht be-

achtet wird. im Gegenteil, es wird bewußt dagegen verstoßen, um den Gegner 

zu schädigen und ihm so den Willen aufzuzwingen. So etwa, wenn zwei 

kämpfende Schiffahrtslinien ihre Tarife auf einen kaum nennenswerten 

Betrag heruntersetzen. Auf den Einzelmärkten gehen diese Monopolkämpfe 

bald vorüber. Sie enden meist in der Bildung von Monopolen oder es ergibt 

sich ein labiler Zustand eines oligopolistischen Gleichgewichts. Aber obwohl 

Monopolkämpfe auf den einzelnen Märkten keinen Dauerzustand darstellen, 

sind sie in der Gesamtwirtschaft mit ihren Zehntausenden von Märkten 

dauernde Erscheinungen. Halbmonopolistische oder oligopolistische Markt-

formen entstehen. Diese Kämpfe führen zu Preisen, die nicht den Knapp-

heitsgrad der Güter anzeigen. Und auch dann, wenn in solchen Marktformen 

ein Zustand des labilen Gleichgewichts eintritt, wird die Funktionsfähigkeit 

des Preissystems beeinträchtigt. 

Gewiß, nicht alle Monopolkämpfe haben den Zweck, den Markt zu 

schließen. Aber der »Behinderungswettbewerb" machte oft de Öffnung der 

Märkte durch die Gesetzgeber unwirksam und verhinderte den Wettbewerb 

der Leistung. Leistungswettbewerb ähnelt einem Wettlauf. In paralleler An-

strengung sollte die Leistung des Einzelnen gesteigert werden, und am Ziel 

sollten die Konsumenten entscheiden. Die Auslese der Firmen, ihrer Leiter 

und der technischen und kommerziellen Verfahren sollte in diesem Leistungs-

wettbewerb stattfinden. Gewinn, Verlust, Konkurs sollten im Wettbewerb 

der Leistung ihren Sinn haben. Die Bewährung für die Versorgung mit 

Konsumgütern sollte entscheiden. 

In Monopolkämpfen aber entscheiden nicht die Leistungen für den Konsu-

menten, sondern die Stärke der vorhandenen Machtposition. Z. B. beim 

Kampf der Schiffahrtslinien die Größe der Reserven, von der die Fähigkeit 

abhängt, Kampfpreise länger oder kürzer zu ertragen. Der Monopolkampf 

ist nicht nur anders als der Leistungswettbewerb, sondern er verhindert ihn. 

Dies ist ein Tatbestand von erheblicher rechts- und wirtschaftspolitischer 

Bedeutung. - Hier aber verstrickte sich die liberale Wirtschaftspolitik des 

19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts in Widersprüche. Sie gewährte die 

Freiheit zu Monopolkämpfen, und so trug sie selbst dazu bei, den Leistungs-

wettbewerb, den sie wollte, zurückzudrängen. Es gilt der Grundsatz: Wer 

Monopolkämpfe gewähren läßt, behindert die Entwicklung des Leistungs- 
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wettbewerbs, und wer den Leistungswettbewerb will, kann nicht Monopol-

kämpfe bejahen und gewähren lassen. 

Je stärker sich die Monopole in einem Lande vermehren, uni so größer 

sind die Gleichgewichtsstörungen, die entstehen. Denn je mehr Monopole 

vorhanden sind, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich die Markt-

form des beiderseitigen Monopols verbreitet. 'vv urdcn wir uns eine Wirtschaft 

vorstellen, in der überall Monopole bestehen, so würde diese Wirtschaft voll-

ständig gleichgewichtslos sein. Alle Gruppen der Landwirtschaft, Industrie 

usw. würden gegeneinander in Kampfposition stehen. Wahrscheinlich würde 

sich eine solche Wirtschaftsordnung „ gruppenanarchisdier" Prägung ziemlich 

bald in eine Wirtsch.fl mit zentraler Leitung des Gesamtprozesses trans-

formieren. 

Diese zentrale Lenkung will heute im Grunde niemand. Was die Zentral-

verwaltungswirtschaft bedeutet, darüber ist sich heute eine rasch zunehmende 

Zahl von Menschen im klaren. Niemand will in einer Ordnung der Unfreiheit 

leben, dennoch wirken viele unbewußt dazu mit, indirekt eine Tendenz zu 

eben der Ordnung zu fördern, die sie gerade fürchten, der Zentralverwal-
tun gswirtschafl. Schuld daran sind die Mißverständnisse, die über die grund-

legenden Tatsachen verbreitet sind. Der Wettbewerb wird zwar bejaht aber 

iii seinem eigentlichen Sinne nicht verstanden. So konnte bei einzelnen 

Sozialtheoretikcrn der Gedanke aufkommen, ob nicht in einem Staat, in dem 

Kollektiveigentum besteht, die Wettbewerbsordnung eingebaut werden 

könne und solle. Nun aber steht es doch so, daß der Staat kaum die Lenkung 

all der Anlagen, die ihm gehören, aus der Hand geben würde. Zum min-

desten nicht die Dirigierung der Investitionen, in welchem Falle eine Zwie-

spältigkeit in den wirtschaftlichen Gcsamtprozeß hineingetragen werden würde. 

Warum? 

In der Wettbewcrhsordnung stellen die Unternehmer als Betriebsleiter auto-

nom und selbstverantwortlich ihre Wirtschaftspläne auf. Dabei orientieren sie 

sich an den Preisen der Produktionsfaktoren und an den Preisen ihrer Absatz-

produkte. Das Gewinnprinzip sorgt dafür, daß jeder Unternehmer bestrebt 

ist, aus der unabsehbaren Menge der Möglichkeiten die optimale Kombination 

der Produktionsmittel aufzufinden und zu verwirklichen. Damit ist aber auch 

schon die Entscheidung über Art und Umfang der Investitionen getroffen. Für 

staatliche Investitionslenkung ist hier kein Raum mehr. 

Vor allem aber: selbst wenn der Staat sogar auf die Ausübung seiner Len-

kungsfunktion vollständig verzichten würde, - die Betriebsleiter würden nicht 

so handeln wie im Rahmen der Wettbewerbsordnung. Das durch dauernde 
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Datenänderungen ausgelöste Fallen und Steigen der Preise verlangt vom Unter-

nehmer ständige Anpassung und immer erneutes Herantasten an die Erforder-

nisse des Marktes. Nur rasche und richtige Reaktionen, Freude am Wagnis und 

Fingerspitzengefühl sichern den Erfolg. Wenn die Unternehmer nicht eine ge-

wisse Freiheitssphäre haben, in der sich diese spontanen Kräfte dauernd äus-

sern, 1ü111e11 sie diese schwierige, laufend notwendige Anpassung nicht zu-

reichend vornehmen. Ein Betriebsleiter, der den Befehl erhält, sich möglichst 

ökonomisch zu verhalten, verfügt über diese Freiheit nicht; nur der Unter-

nehmer hat sie. 

Ein Wesentliches kommt noch hinzu. Das Korrelat der Freiheit, die dem 

Unternehmer bei seinen Entscheidungen zugestanden werden muß, ist die Ver-

antwortung gegenüber dem „eigentlichen Herrn der Wirtschaft, d. h. der Ge-

samtheit der Verbraucher« (F. Böhm). Verluste, die durch Fehldispositionen 

entstehen, müssen vom Unternehmer getragen werden, der mit seinem Ver-

mögen dem Markt ein Pfand stellt. Der Rückgriff auf ein solches Pfand ist in 

einer 'Wirtschaftsordnung nicht möglich, in der allgemeines Kollektiveigentum 

an Produktionsmitteln herrscht und wo Beamte die Produktion leiten und die 

Produktionsmittel verwalten. 

Somit ist die Frage, ob zur Verwirklichung der Wettbewerbsordnung 
Privateigentum an Produktionsmitteln notwendig ist, zu bejahen. Die 

moderne Tendenz, Privateigentum an Produktionsmitteln zu beseitigen, führt 

immer weiter von der Wettbewerbsordnung ab. Privateigentum gehört Z.ii 

den Voraussetzungen der Wettbewerbsordnung. Das Prinzip schließt nicht 

aus, daß sich einzelne Betriebe in der Hand des Staates befinden, so z. B. 

staatliche Forstbetriebe neben privaten oder staatliche Kohlenzechen oder 

staatliche Banken neben privaten. Solange solche staatlichen Unternehmungen 

sich in Wettbewerbsmärkte einordnen und die Preisbildung auf den Märkten 

nicht durch staatliche Subventionen an solche Werke gestört wird, sind sie in 

der Wettbewerbsordnung erträglich. 

Bedeutet aber umgekehrt die Institution des Privateigentums schon die 

Garantie für die Durchführung  einer Wettbewerbsordnung? Offenbar nicht. 

Denn ein Blick in die Wirklichkeit zeigt, daß das Privateigentum mit sehr 

verschiedenen Wirtschaftsformen vereinbar ist. Je nach der Marktform hat 

Privateigentum einen ganz verschiedenen Charakter, und je nachdem ändert 

sich die Funktion des Eigentumsrechts. in monopolistischen Markt formen führt 

Privateigentum zu schweren Schäden. Private Eigentümer von Fabriken oder 
private Konzerne, Syndikate und Arbeitgeberverbände haben, gestützt auf die 

Position, die Privateigentum verlieh, Macht ausgeübt. So gegen Arbeiter, Ab- 
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nehmer, Konkurrenten. Diese Macht war vielfach so groß, daß die Garantien 

des Rechtsstaates nicht ausreichten, um sie zu begrenzen. Es war also verständ-

lich, daß viele Kritiker der herrschenden Wirtschaftsordnung am Privateigen-

tum an Produktionsmitteln in erster Linie Kritik übten. Diese Kritik war oft 

im Recht. 

Es ist aber nötig, den Konflikt zwischen der Notwendigkeit der Institution 

und ihrer Problematik in aller Schärfe zu sehen. Die wesentliche Frage 

ist: Wie kann Privateigentum zu einem ökonomisch und sozial brauchbaren 

Instrument des Ordnungsaufbaues  werden? 

Zur Lösung dieser dringenden Frage ist es notwendig, sich klar zu machen, 

welchen Inhalt der Begriff des Privateigentums haben muß, wenn es seinen 

volkswirtscl,afllid,cn Sinn erfüllen  soll, in der Wettbewerbsordnung „gleicht 

das Preissystem einer Radioanlage. Auf der einen Seite sprechen tausende von 

kaufkräftigen Nachfragern ihre Wünsche in das Mikrophon. Auf der an-

deren Seite erhalten tausende von Eigentümern an Betrieben gültige Rat-

schläge, wie sie privatwirtschaftlich ihr Eigentumsrecht günstig ausüben 

können. Aber ohne es selbst zu wissen, erhalten sie damit zugleich Wei-

sungen, wie sie es auch volkswirtschaftlich richtig auszuüben haben. Der 

Privateigentümer wird seine Entscheidungen sowohl bezüglich der Produk-

tionsrichtung und der Wahl des Produktionsverfahrens, wie auch hinsichtlich 

des Umfanges der Produktion nach diesen Weisungen treffen. Gelingt es ihm 

nicht, wenigstens auf die Dauer, eine durchschnittliche Dispositionsleistung 

herbeizuführen, so entzieht ihm der Mechanismus der vollständigen Konkur-

renz unerbittlich seine Verfügungsmandate über die Produktionsmittel. 

Privateigentum bei vollständiger Konkurrenz bedeutet somit 

a) Verfügungsmadit und Verfügungsfreiheit im Dienste der Volks-

wirtschaft, 

b) Ohnmacht, die Verfügungsmacht und Freiheit der anderen Eigentümer 

zu Lasten der Gesamtheit einzuschränken. 

Im Zustande vollständiger Konkurrenz besteht zwischen den Privateigen-

tümern der Betriebe Gleichgewicht wirtschaftlicher Machtverteilung" (F. 

Spiegelhalter). 

Das gilt aber nur insoweit, als der Charakter des Privateigentums wirklich 

wettbewerbskonform ist. Es gilt nicht, wenn angebots- und nachfragemono-

polistische Gebilde in all ihren verschiedenen Ausprägungen entstehen. Denn 

solche Machtgebilde verfälschen den volkswirtschaftlichen Sinn des Privat-

eigentums. Dann wirkt das Privateigentum in der Tat unsozial. 
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Nur im Rahmen der Wettbewerbsordnung gilt der vielgenannte Satz, daß 

Privateigentum nicht nur dem Eigentümer sondern auch dem Nichteigen-

tümer Nutzen bringe. Das tut es in der Tat durch die große ökonomische 

Effizienz der Wettbewerbsordnung und dadurch, daß die verschiedenen 

Privateigentümer miteinander konkurrieren, die Arbeitsuchenden mehrere 

Chancen vor sich sehen und nicht etwa einseitig abhängig sind. 

Wie also Privateigentum an Produktionsmitteln eine Voraussetzung der 

Wettbewerbsordnung ist, so ist die Wettbewerbsordnung eine Voraussetzung 

dafür, daß das Privateigentum an Produktionsmitteln richt zu wirtschafl-

lichen und sozialen Mißständen führt. Das Privateigentum an Produktions-

mitteln bedarf der Kontrolle durch die Konkurrenz. 

An dieser Stelle ist die Interdependenz aller wirtschaftspolitischen Maß-

nahmen besonders wichtig. Eine Reihe anderer Prinzipien muß befolgt wer-

den, deren Anwendung die Realisierung der Wettbewerbsordnung bewirkt: 

Stabilität des Geldwertes, offene Märkte, Vertragsfreiheit, Prinzip der 

Haftung und Konstanz der Wirtschaftspolitik. Die Zusammengehörigkeit 

dieser Prinzipien geht soweit, daß einzelne von ihnen bei isolierter An-

wendung ihren Zweck völlig verfehlen. Es ist problematisch, Privateigentum 

an Produktionsmitteln zu verlangen, wenn der Staat zugleich durch sein 

Vertragsrecht, durch Beschränkung der Haftung, durch seine Handelspolitik, 

durch Investitionsverbote, durch sein Markenschutz-Patentrecht die Konkur-

renz zurückdrängt. Aber in Verbindung mit der Anwendung der übrigen 

Prinzipien hat das Privateigentum einen wesentlichen, positiven Sinn. 

Es ist nicht möglich, in diesem Rahmen auf die einzelnen Prinzipien näher 

einzugehen. Nur soviel: Ohne Stabilität des Geldwertes ist der Aufbau einer 

Wettbewerbsordnung nicht möglich. Grundlegend ist auch, daß Vertrags-

freiheit, so unentbehrlich sie für die Konstitution einer Wettbewerbsordnung, 

ist, nicht zu dem Zweck mißbraucht werden darf, die Freiheit anderer zu 

beschränken. Davon war schon die Rede. 

Ein Prinzip aber von großer Bedeutung für die Wettbewerbsordnung, auf 

das bereits hingewiesen wurde, ist die Haftung. Wer den Nutzen hat, muß 

auch den Schaden tragen. Schon im älteren Recht war dieser Grundsatz ent-

scheidend für die Regelung der Haftung, also für die Zugriffsmöglichkeiten 

in das Vermögen des Schuldners. Er galt auch zu Beginn der Industriali-

sierung noch weitgehend. Doch nun begann eine Ara zunehmender Haftungs-

beschränkung. So suchten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ver-

bände die Haftung ihrer Mitglieder zu verringern, und im Gesellschaftsrecht 

stellte die Rechtsordnung Gesellschaftsformen mit beschränkter Haftung zur 
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Verfügung, von denen ausgiebig Gebrauch gemacht wurde. Die Haftung hat 

aber beim Aufbau der wirtschaftlichen Gesamtordnung große Funktionen, 

wenn die Gesamtordnung eine Wettbewerbsordnung sein soll. Dann soll sie 

die Auslese der Betriebe und leitenden Persönlichkeiten ermöglichen oder 

erleichtern. Sie soll weiter bewirken, daß die Disposition des Kapitals vor-

sichtig erfolgt. Investitionen werden um so sorgfältiger gemacht, je mehr der 

Verantwortliche für diese Investitionen haftet. Ferner ist die Haftung für die 

Wettbewerbsordnung deshalb wichtig, weil sie die Angliederung anderer 

Unternehmen, die etwa aus Machtstreben erfolgt, verhindert. Die Kosten-

rechnung wird maßgebend. - Die Haftung  trägt dazu bei, die Wettbewerbs-

ordnung zu konstituieren und systemfremde Marktformen nicht entstehen zu 

lassen. Und zugleich ist die Haftung notwendig, um Wettbewerb der Leistung 

innerhalb der Wettbewerbsordnung funktionsfähig zu machen. Beide Aus-

wirkungen sind von Bedeutung. Die Wettbewerbsordnung kann ohne per-

sönliche Verantwortung der Einzelnen ebenso wenig funktionsfähig werden, 

wie beim Fehlen zureichender Marktformen oder Geldordnungen. Haftung 

gehört zur Lenkungsmechanik der vollständigen Konkurrenz. Die Wett-

bewerbsordnung setzt voraus, daß der Weg zur Rentabilität nur über eine 

äquivalente wirthaftliche Leistung führt, während gleichzeitig dafür ge-

sorgt werden muß, daß eine Fehlleistung ihre unerbittliche Sühne in Ver-

lusten und schließlich durch den Konkurs im Ausscheiden aus der Reihe der 

für die Produktion Verantwortlichen findet. Einkommenserschleichungen 

(ohne entsprechende Leistung) und ungesühnte Fehlleistung (durch Abwälzen 

des Verlustes auf andere Schultern) müssen in gleicher Weise verhindert wer-

den« (Wilhelm Röpke). Für die Wettbewerbsordnung hat also das Prinzip 

zu gelten: Wer für Pläne und Handlungen der Unternehmen (der Betriebe) 

verantwortlich ist, haftet. Die faktische Entwicklung der Haftungsregelung 

während der letzten Jahrzehnte war inkonsequent. Die Auslesemethode und 

Kontrolle durch Haftung wurde zurückgedrängt - ohne Ersatz. So geriet 

die Lenkung des Wirtschaftsprozesses zunehmend in die Hand einer Schicht 

von Funktionären, die kein Risiko tragen. 

Daß diejenigen, die für die Lenkung des Wirtschaftsprozesses maßgebend 

sind, nicht haften, geschah auch in anderer Weise. Dann nämlich wenn zen-

trale Planstellen Anweisungen an die Betriebe geben und diese Betriebe sich 

in Privateigentum befinden. Hier ist die Aufrechterhaltung der Haftung 

sinnlos. Denn bei zentraler Leitung der Wirtschaft findet eine andere per-

sonale Auslese der Leitung statt und die Lenkung der Investitionen erfolgt 

nicht durch die Betriebsleiter, sondern durch die Funktionäre der zentralen 
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Planstellen, welche die Befehle geben. Der Konkurs hat hier keine Funktion. 

Die Anordnungen ergingen von zentralen Planstellen, die Risiken trugen die 

Betriebe. Der Zustand der Spaltung zwischen Lenkungsbefugnis  und Haftung 

ist auf die Dauer unerträglich. Er kann nur durch Ausbau der Haftung ühcr-

wunden werden - es sei denn, man will dem Kollektiveigentum mit zentral-

verwaltungswirtschaftlichen Lenkungsmethoden Vorschub leisten. 

Wie durch Monopolbildung, so werden durch Haftungsbeschränkungen die 

Spielregeln so verändert, daß der Wirtschaftsprozeß der Verkehrswirtschaft 

nicht mehr voll funktioniert. 

Die Entpersönlichung der modernen Wirtschaft und Gesellschaft wird oft 

und mit Recht beklagt. Es ist möglich, diesen Zustand bis zu einem gewissen 

Grade zu ändern. Wenn z. B. der Arbeiter oder Kreditgeber oder Käufer oder 

Verkäufer mit dem Leiter einer Firma verhandelt und abschließt, der mit 

seiner Person voll für jede Abmachung eintritt und mit seinem  eigenen Ver-

mögen haftet, so findet ein Verkehr zwischen Menschen statt. Im entgegen-

gesetzten Fall aber verharrt man in der Sphäre bloßer Abstraktheit und 

Anonymität mit ihren schädlichen Folgen. Haftung ist nicht nur eine Voraus-

setzung für die Wirtschaftsordnung des Wettbewerbs, sondern überhaupt für 

eine Gesellschaftsordnung, in der Freiheit und Selbstverantwortung herrschen. 

Ein großes Problem, das mit der Konstitution einer echten Wettbewerbs-

ordnung zusammenhängt, bleibt noch zu erörtern. Die Neigung der Unter-

nehmer, zu investieren, hat in den meisten Industrieländern während der 

letzten Jahrzehnte stark nachgelassen. Das ist eines der ernstesten Phänomene 

der neuesten Entwicklung. Aus mangelnder Investition entstehen Unter-

beschäftigung und Arbeitslosigkeit, und durch sie wird der Bau der ganzen 

Ordnung gefährdet. Es wird oft behauptet, mit der modernen wirtschaftlichen 

Entwicklung verringerten sich die Investitionsmöglichkeiten, die Welt sei mit 

Investitionen gesättigt. Wäre die Erklärung richtig, schwänden die Investi-

tionen zwangsläufig. Und wäre es die einzige Rettung, daß der Staat voll-

bringt, was früher die Unternehmer taten, so wäre eine fast aussichtslose Lage 

gegeben. Denn staatliche Investitionen können zwar erreichen, daß mehr 

Produktionsmittel und Arbeitskräfte verwendet werden, aber der Staat isf 

nicht imstande, die Investitionen richtig zu pro portionieren. Das muß dem 

Unternehmer vorbehalten bleiben. Aber - wir befinden uns nicht in einer 
wirtschaftlich gesättigten Welt. Investitionsmöglichkeiten gibt es, solange die 
Menschen die Knappheit an Gütern wirklich empfinden. Investitionen können 

solange vorgenommen werden, bis alle Bedürfnisse aller Menschen durch den 



Produktionsapparat befriedigt sind. Doch von diesem Punkt trennt uns eine 

unermeßlich lange Strecke. Wie kam es, daß in den letzten Jahrzehnten oft 

so wenig Neigung zu Investitionen bestand? 

a) Die Preise für Produktionsmittel und Arbeitskräfte im Vergleich zu den 

Preisen der Produkte ließen Investitionen als unzweckmäßig erscheinen. 

Anders formuliert: Die Preisrelationen waren so, daß sie Investitionen ver-
hinderten. Z. B. wenn etwa die Preise für Produktionsmittel durch Kartelle 
hochgehalten wurden oder wenn Löhne durch staatliche Intervention hoch 

fixiert waren. So mußten im Krisenjahr 1931 die Berliner Bauunternehmer 

mit gewissen relativ starren Preisen der Produktionsmittel, wie Eisen und 

Zement, die durch Syndikate festgehalten waren, und mit relativ starren 

Löhnen rechnen, während die Häuserpreise rasch fielen. Schon aus diesem 

Grunde wurde die Neigung, Häuser zu bauen, sehr gering. 

b) Dazu kommt ein zweites Moment, das von gleicher Bedeutung ist: Eine 

gewisse Konstanz der Daten ist notwendig, damit größere Investitionen in 
die Pläne aufgenommen werden. Die außerordentliche Unstabilität der experi-

mentierenden Wirtschaftspolitik, so der Währungs-, Handel- und Lohnpolitik, 

wie sie während der letzten Jahrzehnte in den meisten Industrieländern be-

stand, hat das Element der Unsicherheit wesentlich vergrößert. Das Risiko 
ist zu hoch. Die Unstabilität der Wirtschaflspolitik zwang die Unternehmer 
dazu, ausschließlich solche Investitionen durchzuführen, die infolge  sehr 
großer Rentabilität rasch das investierte Kapital wieder hereinbrachten. Es 
fehlte die Atmosphäre des Vertrauens. 

c) Ein drittcr wichtiger Grund schließlich liegt in der Ungleichheit der Ge-

winn- und Verlustchancen, wie sie durch die moderne Steuerpolitik bewirkt 

wird. Ein Unternehmer, der vor der Frage steht, ob er ein bestimmtes In-

vestitionsvorhaben durchführen soll, entscheidet sich dazu umso eher, je größer 

der Gewinn ist, den er aus der Investition erwartet. Mit jeder Investition ist 

aber auch die Möglichkeit eines Verlustes gegeben. Wenn tatsächlich investiert 

werden soll, müssen Gewinn- und Verlustchancen in einem vernünftigen Ver-

hältnis zueinander stehen. Wo indessen eine stark progressive, gewinndiffa-

mierende Besteuerung den Unternehmen die Gewinne entzieht - bei gleich-

bleibender Verlustchance - ist in einer Marktwirtschaft keine Gewähr vor-

handen, daß sich die Investitionen, damit Beschäftigung und Produktion auf 

hohem Niveau halten. 

Aus solchen Erfahrungen ergibt sich für die Wirtschaftspolitik: Konstanz 
ist ein zentrales Erfordernis für eine Politik, welche die Wettbewerbsordnung 

herstellen will. Die Wirtschaftspolitik stelle einen brauchbaren wirtschafts- 
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verfassungsrechtlichen Rahmen für die Wirtschaftsordnung her; an diesem 

Rahmen halte sie beharrlich fest und ändere nur mit Vorsicht! 

Die strenge Befolgung der die Wettbewerbsordnung konstituierenden Prin-

zipien kann nicht verhindern, daß die konkreten Wettbcwcrbsordnungen ge-

wisse systemfremde Ordnungsformen enthalten, und - nicht weniger wichtig 

- auch soweit die vollständige Konkurrenz verwirklicht ist, enthält sie 

Schwächen und Mängel, die der Korrektur bedürfen. Somit bedarf es gewisser 

»regulierender Prinzipien", deren Anwendung geboten ist, um die Wett-

bewerbsordnung funktionsfähig zu erhalten. Von diesen seien nur genannt: 

die Monopolkontrolle, die Einkommenspolitik, die Konjunkturpolitik, die 

Sozialpolitik. Alle Prinzipien, die konstituierenden und die regulierenden 

gehören zusammen. Indem die Wirtschaftspolitik konsequent nach ihnen 

handelt, wird eine Wettbewerbsordnung aufgebaut und funktionsfähig ge-

macht. Jedes einzelne Prinzip enthält nur im Rahmen des allgemeinen Bau-

plans der Wettbewerbsordnung seinen Sinn. Die Kernfrage aber sollte immer 

auch als Kernfrage behandelt werden. Es geschieht, indem die Herstellung 

eines funktionsfähigen Prcissysterns vollständiger Konkurrenz zum wesent-

lichen Kriterium jeder wirtschaftspolitischen Maßnahme gemacht wird. Dies 

ist das wirtschafis verfassungsrechtliche Grundprinzip. Immer sollte man sich 

auch darüber hinaus bemühen, die Tendenzen vorherzusehen, welche sich 

bei der Realisierung einer wirtschaftlichen Ordnungsform für die Gestaltung 

der Gesellschaftsordnung, der Staatsordnung und der menschlichen Gesamt-

ordnung überhaupt, ergeben. 

Aufgabe der Wettbewerbsordnung ist es, eine funktionsfähige und men-

schenwürdige Ordnung von Wirtschafl und Gesellschafl aufzubauen. Was sie 

anstrebt, das ist: die soziale Frage im Geist der Freiheit zu lösen und dadurch 

die Freiheit überhaupt zu retten. Dazu aber ist es notwendig, daß die Träger 

der Ordnung auch den Sinn der Ordnung verstehen. Noch aber fehlt es in 

allen Ländern an einer Führungsschicht, die begriffen hat, was die Wett-

bewerbsordnung ist: Nicht nur an sich, als Ordnung der Wirtschaft, sondern 

auch als Bedingung für eine Ordnung der Gesellschaft. 

Man muß wissen: Indem man sich für Zentralverwaltungswirtschafl oder 

für die Wettbewerbsordnung entscheidet, entscheidet man sich zugleich für 

ganze, große Lebensbereiche. Wenn man die Konsequenzen der Zentralver-

waltungswirtschafl nicht will, dann muß man wollen, daß das Gesetz des 

Wettbewerbs herrscht. Und wenn der Markt herrschen soll, dann darf man 

sich auch nicht weigern, sich ihm anzupassen. Den Unternehmern fällt im 

Rahmen der Gesamtordnung eine besondere und vielfältige Verantwortung 
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zu: wirtschaftlich, sozial, ordnungspolitisch. Die Wettbewerbsordnung bietet 

ihnen aber auch die größte Chance. Die Unternehmer müssen sich darüber klar 

sein, daß ihre Zukunft mit der Wettbewerbsordnung steht und fällt. Wird die 

Wettbewerbsordnung mit Monopolen durchsetzt, so tritt eine Entwicklung ein, 

die den selbständigen Unternehmer ausschaltet. Von der Fähigkeit der Unter-

nehmer, die ihnen anvertraute Aufgabe richtig zu sehen und auszufüllen, hängt 

es weitgehend ab, ob eine freie und gut funktionierende Wirtschafts- und Ge-

sellschaftsordnung verwirklicht werden kann. 
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